
Präambel:

Aufgrund § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl.
2023 I Nr. 6) i. V. m. § 10 Abs. 1 und § 58 Abs. 1 Nr. 5 sowie Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBl. 2010, 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds.
GVBl. S. 588) hat der Rat des Flecken Bevern am __.__.____ diesen Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung und den beistehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung sowie die Begründung
beschlossen.

Bevern, den

Aufstellungsbeschluss:

Gemäß § 2 (1) BauGB beschloss der Rat des Flecken Bevern in seiner Sitzung am __.__.____ die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 Birkenweg West, 1. Änderung. Dieser Beschluss wurde am
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Bevern, den

Plangrundlage:

Kartengrundlage: Liegenschaftskataster, Maßstab: 1:1000

Die Verwertung ist nur für eigene oder nichtwirtschaftliche Zwecke und die nicht öffentliche Wiedergabe
gestattet (§ 5 Abs. 3, § 9 Abs. 1 N r. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen vom 12.12.2002 – Nieders. GVBl. 2003, Seite 5). Die Planunterlage entspricht dem
Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie die
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (L4-170/2018, Stand vom 23.11.2018). Sie ist hinsichtlich der
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der
neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Holzminden, den

Planverfasser:

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

regio gis+planung, dipl.-ing. n. schauerte-lüke
Montplanetstraße 8, 47475 Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort, den

frühzeitige Beteiligung:

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 (1) BauGB ist am __.__.____
ortsüblich bekannt gemacht worden. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 (1) BauGB
hat am __.__.____ stattgefunden.

Bevern, den

Auslegung:

Der Rat des Flecken Bevern hat in seiner Sitzung am __.__.____ die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2)
BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung ist am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht worden
und erfolgte in der Zeit vom __________ bis einschließlich __________.

Bevern, den

Satzungsbeschluss:

Der Rat des Flecken Beverns hat in seiner Sitzung am __.__.____ diesen Bebauungsplan nebst
Begründung gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

Bevern, den

Inkrafttreten:

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist gem. § 10 (3) BauGB am __.__.____ ortsüblich
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Bevern, den

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften / Mängel der Abwägung:

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind beachtliche Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften, von beachtlichen Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Bevern, den

Schutzgut Wasser

Sachgemäßer Umgang und Lagerung von grundwassergefährdenden Stoffen: Es ist auf einen
sachgemäßen Umgang und auf eine sachgemäße Lagerung von grundwassergefährdenden Stoffen, die
eine Beeinträchtigung des Grundwassers herbeiführen können, z.B. Betriebsstoffe für die eingesetzten
Baumaschinen, zu achten.

Umgang mit Niederschlagswassers: Das Niederschlagswasser der Dachflächen und der befahrbaren
Flächen ist über das Versickerungsbecken zu versickern, wodurch eine nahezu vollständige Erhaltung
der Grundwasserneubildung am Standort bewirkt wird. Es ist sicherzustellen, dass nur
Niederschlagswasser, das durch eine Passage über die belebte Bodenzone (Mutterbodenschicht)
soweit gereinigt werden kann, dass eine Verschmutzung des Grundwassers vermieden wird, den
Versickerungsbecken zugeleitet wird.

Schutzgut Klima/Luft

Verringerung der Staubemissionen: Während der Baudurchführung sind staubmindernde Maßnahmen
gemäß der Arbeitshilfe „Maßnahmen zur Bekämpfung von Staubemissionen durch Baustellen“
umzusetzen.

Maßnahmen gem. § 1a Abs. 5 BauGB: Für Verwaltungs- und Werkstattgebäude ist zur Verbesserung
des lokalen Klimas eine extensive Dachbegrünung vorzusehen. Diese Gebäude sind zudem an zwei
Gebäudeseiten mit Fassadenbegrünung zu versehen. Sind diese Maßnahmen aufgrund statischer und
bautechnischer Vorgaben wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar, kann von einer Dach- oder
Fassadenbegrünung abgesehen werden.

Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Anpflanzung von Gehölzen: Am östlichen und westlichen Rand des Betriebsgeländes sind linearer
Gehölzstrukturen zur landschaftlichen Einbindung des Industrieareals herzustellen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die anstehenden Böden erlauben eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers. Im Rahmen
der Baugenehmigung ist sicherzustellen, dass nur Niederschlagswasser, das durch eine Passage über
die belebte Bodenzone (Mutterbodenschicht) soweit gereinigt werden kann, dass eine Verschmutzung
des Grundwassers vermieden wird, den Versickerungsbecken zugeleitet wird.

Leitungen

Innerhalb des Schutzstreifens der 30 kV-Stromleitung (Erdkabel) (30 ELT) von 2,5 m Breite ist die
Errichtung von baulichen Anlagen nicht zulässig. Bei Tiefbauarbeiten dürfen keine Maßnahmen
vorgenommen werden, die den Bestand oder die Betriebssicherheit der Leitung gefährden. Erdarbeiten
in der Nähe der Erdkabelleitung müssen der Westfalen Weser Netz GmbH (Betriebsstelle
Stadtoldendorf, Tel.: 05251/503-2616), wenigstens 8 Tage vorher mitgeteilt werden. Vor Beginn des
Bauvorhabens ist in Teilbereichen eine örtlich Einweisung in die genau Lage der unterirdischen
Versorgungseinrichtungen erforderlich. Der Schutzstreifen der Leitung darf nicht überbaut und mit
Tiefwurzlern überpflanzt werden. Eventuell geplante Anpflanzungen sind in der Nähe unserer Leitungen
außerhalb des Schutzstreifens unter Beachtung des DVWG-Arbeitsblattes GW 125 vorzunehmen. Der
Schutzstreifen muss zugänglich bleiben.

Innerhalb des Schutzstreifens der 110 kV-Freileitung Nr. 126/119 von 50 m Breite darf die Nutzung der
Grundstücke den Betrieb der Leitung in keiner Weise gefährden. Von Bepflanzungen mit
hochwachsender Bäume und Sträucher ist abzusehen. Bauwerke und sonstige Anlagen dürfen nur mit
schriftlicher Zustimmung der Westfalen Weser Netz GmbH errichtet werden. Während der Bauzeit sind
die Mindestabstände zu den Freileitungen unbedingt einzuhalten. Hierbei sind die jeweils gültigen
Vorschriften und Bestimmungen, insbesondere die VDE-Bestimmung 0105, die UW-BGV A 2 (ehemals
VBG 4 "Elektrische Anlagen") und die UW-BGV C 22 (ehemals VBG 37 "Bauarbeiten") beim Einsatz
von Baumaschinen sowie bei Aufschüttung und Lagerung von Erdmassen zu beachten. Das Aufstellen
von Kränen im Schutzbereich der Freileitung ist nur mit der Zustimmung der Westfalen Weser Netz
GmbH gestattet.

Innerhalb des Schutzstreifens der Abwasserdruckleitung der Samtgemeinde Bevern (SW DL) von 2,5 m
Breite ist die Errichtung von baulichen Anlagen nicht zulässig. Bei Tiefbauarbeiten dürfen keine
Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand oder die Betriebssicherheit der Leitung gefährden.
Hierzu gehört auch, dass die Überdeckung von Leitungen nicht wesentlich verändert wird. Ebenso dürfen
keine Bepflanzungen vorgenommen werden. Der Schutzstreifen muss zugänglich bleiben.

Abwehrender Brandschutz

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Industriebaurichtlinie Ziffer 5.1 für eine
Löschzeit von 2 Stunden eine Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h (1.600 l/min) bei
Abschnittsflächen bis zu 2.500 m² mindestens 192 m³/h (3.200 l/min) bei Abschnittsflächen mehr als
4.000 m² (Zwischenwerte sind linear zu interpolieren) sicherzustellen. Die Hydranten sind gemäß
„Regelwerk- Arbeitsblatt“ W 331 anzuordnen. Freistehende sowie aneinandergebaute Industriebauten
mit einer Grundfläche von insgesamt mehr als 5.000 m² müssen nach Ziffer 5.2.2 IndBau RL eine für
Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Umfahrt haben. Feuerwehrumfahrten sind entsprechend § 4 Abs. 1
NBauO und § 1 DVO-NBauO anzulegen, zu unterhalten und entsprechend DIN 4066-2 zu kennzeichnen.

Kampfmittel

Vor den Erdarbeiten sollte eine Luftbildauswertung durchgeführt werden. Die Luftbildauswertung ist gem.
§ 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3
Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. Die
Erdarbeiten sollten mit entsprechender Vorsicht ausgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit einzustellen und umgehend der
Kampfmittelbeseitigungsdienst Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) zu
benachrichtigen.

Baugrund

Im Plangebiet besteht ein Erdfallrisiko (Gefährdungskategorie 3 gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers „Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ vom 23.02.1987, Az.: 305.4 – 24
110/2). Um konkretere Aussagen zum Erdfallrisiko zu erhalten wird eine geotechnische Erkundung des
Baugrundes empfohlen. Es wird zudem empfohlen bei Bauvorhaben im Plangebiet bezüglich der
Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen einzuplanen.

Denkmalschutz

Vor einer Baumaßnahme ist eine Einschätzung aus archäologischer Sicht der unteren
Denkmalschutzbehörde einzuholen. Sollten bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, sind
diese unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde oder dem ehrenamtlich Beauftragten für
archäologische Denkmalpflege zu melden (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz;
NDSchG). Möglicherweise auftretende Funde oder Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert
zu belassen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Auf der mit „2“ gekennzeichneten Fläche ist eine Gehölzfläche mit lebensraumtypischen Strauchgehölzen
und -bäumen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Auf je angefangene 100 m² der Fläche ist
mindestens 1 Laubbaum zu pflanzen. Die Strauchgehölze sind im Verband mit einem Abstand von
1,5x1,5 m zu pflanzen. Die Sträucher sind alle 10 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu setzen. Für die
Pflanzung sind die in der Pflanzliste angegebenen Gehölze zu verwenden. Entlang der öffentlichen
Verkehrsflächen ist hierbei für erforderliche Grundstückszufahrten eine Unterbrechung der Anpflanzungen
zulässig, wenn Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1 : 1 im direkten räumlichen Zusammenhang
vorgenommen werden.

Auf der mit „3“ gekennzeichneten Fläche ist eine 5 m breite, halbruderale Gras- und Staudenflur durch
Ansaat mit regionalzertifiziertem Saatgut für trockene Standorte mit 70% Gräsern und 30% Kräutern und
Leguminosen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Diese ist durch eine zweimalige, abschnittsweise
Mahd pro Jahr zu pflegen. Das Mahdgut ist abzuräumen.

Auf der mit „4“ gekennzeichneten Fläche ist eine Pioniervegetation (wechsel-)nasser Standorte aus den
Samenbanken des Bodens zu entwickeln. Die Fläche ist nach Abschieben des Bodens nicht wieder mit
Oberboden aufzufüllen. Aufkommende Vegetation ist zweimal pro Jahr abschnittsweise zu mähen. das
Mahdgut ist abzuräumen. Bei den Pflegegängen ist die Fläche auf ein Vorkommen von invasiven
Neophyten zu kontrollieren (zum Beispiel Riesenbärenklau, Japanischer Staudenknöterich). Sobald ein
Vorkommen festgestellt wird, sind sofort entsprechende Gegenmaßnahmen vorzusehen.

In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 2außerhalb der Fläche für Nebenanlagen mit der
Zweckbestimmung Löschwassertank sind ebenerdige Stellplatzanlagen entsprechend der nachfolgenden
Anforderungen zu begrünen: Je angefangene 5 Stellplätze ist ein Laubbaum zu pflanzen und ein
mindestens 2 m breiter Pflanzstreifen herzurichten. Zwischen 2 Stellplatzreihen ist ein mindestens 2 m
breiter Pflanzstreifen herzurichten. Die Pflanzstreifen sind mit Strauchgehölze im Verband mit einem
Abstand von 1,5x1,5 m zu bepflanzen. Die Sträucher sind alle 10 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu
setzen. Je 180 m² Verkehrsfläche ist zusätzlich ein Laubbaum zu pflanzen. Die Pflanzungen sind
dauerhaft zu erhalten. Für die Pflanzung sind die in der Pflanzliste angegebenen Gehölze zu verwenden.

Bei allen Anpflanzungen innerhalb des Schutzstreifens der 110 kV-Leitung sind niedrig wachsende
Bäume in Abstimmung mit dem Leitungsträger zu wählen.

Die nicht überbauten Flächen der Industriegebiete GI 1 und GI 2 und der Gewerbegebiete GE 1 und GE 2
sind durch Ansaat mit regionalzertifiziertem Saatgut für trockene Standorte mit 70% Gräsern und 30%
Kräutern und Leguminosen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Flächen sind durch eine
zweimalige, abschnittsweise Mahd pro Jahr zu pflegen. Das Mahdgut ist abzuräumen.

Pflanzliste:

Bäume I. Ordnung Sträucher

Acer plantanoides Spitzahorn Coryllus avellana Haselnuss

Acer pseudoplatanus Bergahorn Cornus sanguinea Hartriegel

Fagus silvatice Buche Crataegus monogyna Weissdorn

Fraxinus exelsior Esche Rhamnus fragula Faulbaum

Quercus robur Stieleiche Salix caprea Salweide

Tilia platyphyllos Sommerlinde Sambucus nigra Schw.holunder

Alnus glutinosa Roterle Sambucus racemosa Traubenhoilunder

Bäume II. Ordnung Viburnum opulus Gem. Schneeball

Acer campestre Feldahorn Crataegus laevigata Zweigriffl. Weissdorn

Carpinus betulus Hainbuche Rosa canina Hundsrose

Sorbus aucuparia Eberesche Eyonymus curopacus Pfaffenhütchen

Prunus avium Vogelkirsche Prunus spinosa Schlehe

Ein- und Ausfahrten/ Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Entlang der westlich der Planstraße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind Ein- und Ausfahrten nicht
zulässig. Ausnahmsweise können Feuerwehrzufahrten zugelassen werden. Die Unterbrechung der
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen darf für die Realisierung
von Feuerwehrzufahrten pro Grundstück maximal 6 m betragen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr. 21)

In dem Industriegebiet GI 1 wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL 1) zugunsten der Westfalen
Weser Netz GmbH zur Führung von Mittelspannungsleitungen sowie zugunsten der Samtgemeinde
Bevern für die Führung einer Abwasserdruckleitung festgesetzt. In dem Industriegebiet GI 1 wird zudem
ein Geh-, Fahr und Leitungsrecht (GFL 2) zugunsten der Samtgemeinde Bevern für die Führung einer
Abwasserdruckleitung festgesetzt.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO)

Für die Gestaltung der Gebäudefassaden im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind reflektierende
bzw. spiegelnde und glitzende Fassadenoberflächen nicht zulässig. In dem Gewerbegebiet GE 1 ist die
farbliche Gestaltung der Fassaden für Gebäude, die eine Höhe von 20 m überschreiten, mit der
zuständigen Denkmalbehörde abzustimmen.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Als Werbeanlagen kommen Werbetafeln,
Hinweisschilder und Fahnen infrage. Es sind unbeleuchtete, hinterleuchtete oder angestrahlte und
blendfrei ausgeführte Werbeanlagen zulässig. Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig und müssen so konstruiert sein, dass keine Insekten in den Leuchtkörper
gelangen können (staubdichte Leuchten). Unzulässig sind:

Anlagen zur Außenwerbung als Fremdwerbung
Lauf-, Wechsel-, Blinklichtschaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung (hierzu zählen z.
B. Wechsellichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlagen, Bildprojektionen
sowie angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe oder Lichtintensität wechselt)
sich bewegende Werbeanlagen.

Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen (§ 1a Abs. 3
BauGB)

Das entstehende Defizit von 20.475 Ökowertpunkte wird im Kompensationsflächenpool "Neue Hute"
(Gemarkung Soling, Flur 23, Flurstück 1/1, 2 10, 11, 12, 13, 20) der niedersächsischen Landesforsten
ausgeglichen. Der Flächenpool ist von der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Northeim anerkannt
und die Nutzung des Pools für den Landkreis Holzminden durch die Unteren Naturschutzbehörde
Holzminden gestattet.

Hinweise:

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung und Minderung des Eingriffs in Bezug auf die Funktionen von Natur und Landschaft sind
folgende Maßnahmen vorzusehen:

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Minderung bauzeitlicher Beeinträchtigungen: Die Beeinträchtigungen im Zuge der Bauarbeiten sind
möglichst gering zu halten. Temporäre Störungen durch Lärmemissionen, Bodenerschütterungen, Staub-
und Abgasemissionen während der Bauphase lassen sich durch eine zügige Abwicklung minimieren,
jedoch nicht gänzlich verhindern. Auf langfristig betriebene Nachtbaustellen ist im Allgemeinen zu
verzichten, um Störungen dämmerungs- und nachtaktiver Arten gering zu halten.

Beleuchtung: Sollte eine nächtliche Beleuchtung notwendig sein, sind zum Schutz besonders und streng
geschützter Arten insbesondere Fledermäuse bei der Wahl der Leuchtmittel geeignete Lampen (z.B.
LED-Leuchtmittel ohne UV-Anteil) zu verwenden. Die Beleuchtungsstärke und -dauer ist auf das
notwendige Maß zu reduzieren.

Bauzeitenbeschränkung: Zum Schutz der potentiellen Brutvögel hat die Rodung der Gehölze und der als
Kurzumtriebsplantage genutzten Flächen außerhalb der Brutzeit zu erfolgen (Anfang Oktober – Ende
Februar). Baubeginn und störintensive Arbeiten (z.B. Rammarbeiten) sind ebenfalls außerhalb der
Brutzeit durchzuführen. Die Beseitigung des Feuerlöschteiches (naturnaher Stauteich) sollte außerhalb
der Laichzeit bzw. der Winterruhe stattfinden (witterungsabhängig, möglicher Zeitraum August bis max.
Anfang Oktober).

Umsiedelung der Amphibien und Fische: Amphibien und Fische sind vor der Teichbeseitigung
fachgerecht zu bergen und umzusetzen. Nach dem Abfangen der heimischen Fische und der Amphibien
ist eine Wiedereinwanderung bis zur Beseitigung des Stauteiches durch geeignete Maßnahmen (z.B.
Amphibienschutzzaun) zu verhindern.

Ökologische Baubegleitung: Für die Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
insbesondere die Maßnahmen zur Beseitigung des Feuerlöschteichs wird eine ökologische
Baubegleitung empfohlen.

Erhalt von Leitstrukturen: Am östlichen und westlichen Rand des Betriebsgeländes sind linearer
Gehölzstrukturen als Leitstruktur und Brutplatz für Heckenbrüter herzustellen. Während der Bauzeit kann
ein bespannter Bauzaun die Funktion als Leitstruktur übernehmen.

Zaun: An der westlichen Grenze soll in den gehölzlosen Bereichen ein lichtundurchlässiger Zaun als
Abgrenzung zu den Ackerflächen aufgestellt werden, um Störungen durch den Betrieb (z.B. LKW-
Verkehr) herabzusetzen.

Schutzgut Boden

Sicherung zu erhaltender Bodenoberflächen: Verdichtung, Umlagerung, Abtrag und Überschüttung von
Boden führen zu Störungen seines Gefüges, mindern die ökologische Stabilität und verändern seine
Standorteigenschaften in Bezug auf Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetation. Der Boden ist bei
allen durchzuführenden Baumaßnahmen daher so schonend wie möglich zu behandeln (§ 202 BauGB).

Schutz des Bodens während der Baumaßnahme: Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte
ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt
vorgenommen werden. Das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen
Eigenschaften ist zu vermeiden. Verdichtungsempfindliche Böden sind durch Stahlplatten oder
Baggermatratzen vor mechanischen Belastungen geschützt werden. Bei der Bearbeitung
verdichtungsempfindliche Böden ist die Witterung und insbesondere der Feuchtegehalt des Boden zu
beachten. Die DIN 19731 ‚Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut und DIN
19639 ‚Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben‘ sind zu beachten.

Sicherung der zu bepflanzenden Bodenflächen: Später zu bepflanzender Boden darf nicht befahren
werden. Flächen, von denen der Oberboden nicht abgetragen wird, sind daher als Vegetationsflächen
abzugrenzen. Noch benötigter Oberboden ist sachgerecht zu lagern, die Mieten sind mit einer
Gründüngung als Zwischenbegrünung einzusäen. Eine Durchmischung mit anderem Aushub oder
sonstigen Stoffen ist zu verhindern. Die DIN 18 300 'Erdarbeiten', 18 915 'Bodenarbeiten' und 18 920
'Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten' sind zu beachten.

Festsetzungen:

Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Industriegebiet (§ 9 BauNVO und §1 Abs. 5, §1 Abs. 7 Nr. 2 und §1 (9) BauNVO)

Zulässig sind:

In dem Industriegebiet GI 1 Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen IV-VII.
In dem Industriegebiet GI 2 Betriebe und Anlagen, der Abstandsklassen V-VII.
(Auflistung der Betriebe und Anlagen siehe Abschnitt G der Begründung zum Bebauungsplan.)

Nicht zulässig sind:

1. Schank- und Speisewirtschaften,
2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. Einzelhandelsbetriebe,
4. Bordelle und bordellartige Betriebe,
5. Räume und Gebäude für freie Berufe,
6. Betriebe und Anlagen, die der Lagerung, Behandlung, Verwertung oder dem Umschlag von

Abfällen dienen,
7. Anlagen, die einem Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Bestandteil eines

solchen Betriebsbereichs sind.

Die in dem Industriegebiet gem. § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind gem.
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO und §1 Abs. 5, §1 Abs. 7 Nr. 2 und §1 (9) BauNVO))

Zulässig sind:

Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen V-VII, §1 (9) BauNVO.
(Auflistung der Betriebe und Anlagen siehe Abschnitt G der Begründung zum Bebauungsplan.)

Nicht zulässig sind:

1. Schank- und Speisewirtschaften,
2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. Einzelhandelsbetriebe,
4. Bordelle und bordellartige Betriebe,
5. Räume und Gebäude für freie Berufe,
6. Betriebe und Anlagen, die der Lagerung, Behandlung, Verwertung oder dem Umschlag von

Abfällen dienen,
7. Anlagen, die einem Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Bestandteil eines

solchen Betriebsbereichs sind.

Die in dem Gewerbegebiet gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind gem.
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)

Für die Industriegebiete GI 1 und GI 2 sowie die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 wird das Maß der
baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die
festgesetzte GRZ darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 0,10 überschritten werden, wenn eine
extensive Dachbegrünung im Verhältnis 1:3 (versiegelte Grundstücksfläche zu begrünter Dachfläche)
oder eine Fassadenbegrünung im Verhältnis 1:4 (versiegelte Grundstücksfläche zu begrünter
Fassadenfläche) durchgeführt wird. Als begrünte Fassadenfläche gilt die Fläche, die mit
Begrünungssystemen oder Rankhilfen für eine Begrünung vorgesehen ist. Die Begrünungssysteme sind
initial zu bepflanzen. Rankhilfen sind mit 2 Pflanzen pro laufendem Meter entlang der Unterkante, der mit
Rankhilfen versehenen Fassadenfläche zu bepflanzen.

Die Höhe der baulichen Anlage wird definiert als das senkrecht gemessene Maß von der unteren
Bezugshöhe bis zur Oberkante der Gebäude bzw. der Firsthöhe. Die Oberkante (OK) ist die Höhenlage
der oberen Dachkante. Die untere Bezugshöhe ist für die einzelnen Teilflächen als Höhe (m ü. NHN)
angegeben.

Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6
BauNVO) sind in den Teilflächen GI 1 bis GI 2 technische Anlagen, wie Schornsteine oder
Entlüftungsanlagen, oder Anlagen, die zur Ausübung der gewerblichen Nutzung erforderlich sind, wie
Kranbahnen oder Silos, auf einer Fläche, die 10 % der überbaubaren Grundstücksfläche nicht
überschreiten darf.

Flächen für Nebenanlagen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4)

Auf der Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen ist ein über- oder
unterirdischer Tank für Löschwasser zu errichten. Die Entnahmestelle ist an der Straße vorzusehen. Bei
einem unterirdischen Tank ist eine Nutzung als Stellplatzanlage auf der Fläche zulässig.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1
Nr. 25 a)

Auf der mit „1“ gekennzeichneten Fläche ist eine Gehölzfläche mit lebensraumtypischen
Strauchgehölzen und -bäumen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Strauchgehölze sind im
Verband mit einem Abstand von 1,5x1,5 m zu pflanzen. Die als Überhälter einzubringenden
Hochstämme (StU 12-18 gemessen in 1m Höhe) sind im Abstand von 6 m in die Strauchpflanzung zu
integrieren. Die Sträucher sind alle 10 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu setzen. Für die
Pflanzung sind die in der Pflanzliste angegebenen Gehölze zu verwenden.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenzen

Verkehrsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Versorgungsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung

Elektrizität

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
 Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Sonstige Planzeichen
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Leitungsträgers zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
Abrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4 BauNVO)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen

(§9 Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

oberirdisch

unterirdisch

Sonstige erläuternde Planzeichen ohne Normcharakter

Schutzstreifen der 110 kV-Leitung

Teilfläche GRZ Höhe Bezugshöhe Abstandsklasse

GI 1 0,8 20m 95m NHN V bis VII
500m bis 100m

GI 2 0,8 20m 98,5m NHN VI bis VII
300m bis 100m

GE 1 0,8 30m 99m NHN VI bis VII
300m bis 100m

GE 2 0,8 12,5m 95,0m NHN VI bis VII
300m bis 100m

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Planzeichen

Maßstab: 1:750


